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Sehr geehrte/r Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Anwendung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes 

auf einen Zauberer und zur Erbschaftsteuerbefreiung für ein 

Familienheim.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 



Umsätze eines Zauberkünstlers unterfallen dem 

ermäßigten Umsatzsteuersatz  

Umsätze in Form von Darbietungen auf dem Gebiet der Zauberei und 

der Ballonmodellage unterliegen nicht dem Regelsteuersatz von (im 

Streitjahr) 19 %, sondern dem ermäßigten Steuersatz von (im Streitjahr) 

7 %. Dies hat der 5. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 

26. November 2020 entschieden (Az. 5 K 2414/19 U). 

Der Kläger war in den Streitjahren 2017 und 2018 als selbständiger 

Zauberkünstler tätig. Seine Dienstleistungen stellte er für betriebliche 

und private Feierlichkeiten zur Verfügung. Neben der klassischen 

Bühnenzauberei bot er die sog. „Close-up“-Zauberei, die klassische 

„Manipulation“ sowie das Fertigen von Ballonskulpturen an. Außerdem 

trat der Kläger jährlich als Nikolaus auf und veröffentlichte mehrere 

Bücher. In seinen Umsatzsteuererklärungen der Jahre 2017 und 2018 

erklärte der Kläger im Hinblick auf die Tätigkeiten als Zauberer und seine 

Auftritte als Nikolaus ermäßigt besteuerte und hinsichtlich seiner übrigen 

Tätigkeiten regelbesteuerte Umsätze. Das Finanzamt war 

demgegenüber der Auffassung, dass die Umsätze des Klägers aus 

seinen Tätigkeiten als Zauberkünstler und Nikolaus dem 

Regelsteuersatz unterliegen würden, da es sich nicht um 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_2414_19_U_Urteil_20201126.html


theaterähnliche Leistungen handele, und erließ entsprechende 

Umsatzsteuerbescheide.  

Der hiergegen nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobenen Klage 

hat der 5. Senat im Hinblick auf die Umsätze des Klägers als 

Zauberkünstler stattgegeben. Die Leistungen des Klägers in Gestalt von 

Darbietungen auf dem Gebiet der Zauberei und der Ballonmodellage 

unterfielen nach § 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. a UStG dem ermäßigten 

Steuersatz. Nach dieser Vorschrift ermäßige sich der Steuersatz für die 

Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte und Museen sowie die den 

Theatervorführungen und Konzerten vergleichbaren Darbietungen 

ausübender Künstler. Bei der Auslegung der Begriffe „Theater“ und „den 

Theatervorführungen und Konzerten vergleichbare Darbietungen“ seien 

speziell diejenigen Leistungen einheitlich zu behandeln, die aufgrund 

ihrer Gleichartigkeit in einem Wettbewerb stünden. Bei dem Kläger 

handele es sich um einen ausübenden Künstler, der mit seiner Tätigkeit 

als Zauberer und auf dem Gebiet der Ballonmodella ge eine einer 

Theatervorführung vergleichbare Darbietung erbringe, denn er habe 

eigenschöpferische Leistungen in einem theaterähnlichen Rahmen 

erbracht. Für die Vorführungen des Klägers als Nikolaus bleibe es, so 

der 5. Senat, demgegenüber bei der Anwendung des 

umsatzsteuerlichen Regelsteuersatzes. 



Hinzurechnungsbetrag nach § 10 AStG führte bis 

2016 zu gewerbesteuerlichen Kürzung  

Mit Urteil vom 27. November 2020 (Az. 13 K 401/17 G) hat der 13. Senat 

des Finanzgerichts Münster entschieden, dass der Gewerbeertrag um 

den Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AStG gemäß § 9 

Nr. 3 GewStG in der bis 2016 gültigen Fassung zu kürzen ist. 

Die Klägerin, eine GmbH, war im Streitjahr 2011 über eine im Ausland 

ansässige AG an mehreren anderen ausländischen AGs beteiligt. Die 

ausländischen Gesellschaften erzielten Einkünfte aus passivem Erwerb, 

was zu einem Hinzurechnungsbetrag nach § 10 Abs. 1 Satz 1 AStG 

führte. Für diesen Betrag begehrte die Klägerin die gewerbesteuerliche 

Kürzung für ausländische Betriebsstätten nach § 9 Nr. 3 GewStG a.F. 

Dem folgte das Finanzamt nicht, weil die Kürzung eine eigene 

Betriebsstätte des Gewerbetreibenden voraussetze. Die nunmehr 

erfolgte Erweiterung des Gesetzes um diese Voraussetzung habe 

lediglich klarstellende Funktion. 

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Der Gewerbeertrag sei nach § 

9 Nr. 3 GewStG a.F. um den Hinzurechnungsbetrag zu kürzen, denn 

dieser entfalle auf eine nicht im Inland belegene Betriebsstätte der 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/13_K_401_17_G_Urteil_20201127.html


Klägerin. Die ausländischen Betriebsstätten seien zwar nicht unmittelbar 

der Klägerin, sondern ihrer Tochter-AG als Zwischengesellschaft 

zuzurechnen. Das Gesetz habe aber im Streitjahr 2011 - anders als 

nach der Gesetzesänderung - noch keine „eigene“ Betriebsstätte 

verlangt. Eine Rückwirkung dieser Änderung sei nicht ausdrücklich 

gesetzlich angeordnet worden. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.  

Krankheitsbedingter Auszug aus dem Familienheim 

führt zum Wegfall der Steuerbefreiung  

Veräußert der Erbe das Familienheim innerhalb von zehn Jahren, 

entfällt die Erbschaftsteuerbefreiung auch dann, wenn der Auszug auf 

ärztlichen Rat aufgrund einer Depressionserkrankung erfolgt. Dies hat 

der 3. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 10. Dezember 

2020 (Az. 3 K 420/20 Erb) entschieden. 

Die Klägerin beerbte ihren im Jahr 2017 verstorbenen Ehemann zur 

Hälfte. Zur Erbschaft gehörte auch das hälftige Miteigentum an dem 

bislang von den Eheleuten gemeinsam bewohnten Einfamilienhaus. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/3_K_420_20_Erb_Urteil_20201210.html


Ende 2018 veräußerte die Klägerin das Einfamilienhaus und zog im Jahr 

2019 in eine zuvor erworbene Eigentumswohnung um. 

Das Finanzamt änderte daraufhin den Erbschaftsteuerbescheid und 

versagte die Steuerbefreiung für das Familienheim. Hiergegen wandte 

die Klägerin ein, dass sie nach dem Tod ihres Ehemannes unter 

Depressionen und Angstzuständen gelitten habe, insbesondere weil ihr 

Mann in dem Haus verstorben sei. Daraufhin habe ihr Arzt ihr geraten, 

die Wohnumgebung zu wechseln, weshalb sie aus zwingenden 

Gründen an einer weiteren Selbstnutzung gehindert gewesen sei. 

Dem folgte das Gericht nicht und wies die Klage ab. Die Steuerbefreiung 

für ein Familienheim, welches der Erbe innerhalb von zehn Jahren nicht 

mehr zu eigenen Wohnzwecken nutzt, falle nur dann nicht weg, wenn er 

aus zwingenden Gründen an einer Selbstnutzung gehindert sei. 

Derartige zwingende Gründe lägen bei der Klägerin nicht vor. Dabei ist 

der Senat davon ausgegangen, dass die Depressionserkrankung und 

der Tod des Ehemannes im Einfamilienhaus die Klägerin zwar erheblich 

psychisch belastet haben. Ein „zwingender Grund“ im Sinne des 

Gesetzes sei jedoch nur dann gegeben, wenn das Führen eines 

Haushalts schlechthin (etwa aufgrund von Pflegebedürftigkeit) 

unmöglich sei. Dies sei bei der Klägerin aufgrund des Umzugs in die 

Eigentumswohnung nicht der Fall gewesen. Eine solche restriktive 



Gesetzesauslegung der Rückausnahme zum 

Steuerbefreiungstatbestand sei verfassungsrechtlich geboten, da die 

Steuerbefreiung für Familienheime Grundeigentümer gegenüber In 

habern anderer Vermögenswerte bevorzuge. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Keine Sperrfrist für EU-Ausländer bei bereits 

bestehendem Kindergeldanspruch 

Der 8. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 10. 

Dezember 2020 (Az. 8 K 2975/20 Kg) entschieden, dass die 

dreimonatige Sperrfrist für zugezogene EU-Ausländer nach § 62 Abs. 

1a EStG nicht gilt, wenn bereits vor Begründung des inländischen 

Wohnsitzes ein Kindergeldanspruch bestand. 

Die Klägerin zog im Juli 2020 mit ihren beiden Kindern von Bulgarien 

nach Deutschland. Ihr Ehemann, der Vater der Kinder, lebte bereits seit 

Ende 2019 in Deutschland und ging hier einer Vollzeitbeschäftigung 

nach, während die Klägerin selbst nicht erwerbstätig war. 

Die Familienkasse lehnte den Kindergeldantrag der Klägerin für die 

ersten drei Monate (Juli bis September 2020) ab, weil die Klägerin keine 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/8_K_2975_20_Kg_Urteil_20201210.html


laufenden inländischen Einkünfte erzielt habe. Ab Oktober 2020 erhielt 

die Klägerin Kindergeld. 

Der 8. Senat des Finanzgerichts Münster gewährte der Klägerin auch 

für die Monate Juli bis September 2020 Kindergeld. Die in § 62 Abs. 1a 

EStG vorgesehene dreimonatige Sperrfrist für nicht erwerbstätige EU-

Ausländer ab Begründung eines Wohnsitzes oder gewöhnlichen 

Aufenthalts im Inland greife im Streitfall nicht ein. Für die Begründung 

eines Wohnsitzes sei auch ein fiktiver Familienwohnsitz gemäß Art. 67 

Satz 1 der EG-Verordnung Nr. 883/2004 ausreichend. Die Klägerin habe 

einen solchen fiktiven Wohnsitz bereits vor ihrem Zuzug nach 

Deutschland gehabt, weil ihr Ehemann hier gewohnt und gearbeitet 

habe. Dieses Verständnis entspreche auch dem Zweck der Sperrfrist, 

das deutsche Sozialsystem vor einer unangemessenen 

Inanspruchnahme zu schützen und eine Anreizwirkung des 

Kindergeldes für den Zuzug nach Deutschland zu vermeiden. Dieser 

Zweck könne nicht erfüllt werden, wenn bereits vor dem Zuzug ein 

inländischer Kindergeldanspruch bestanden habe. Der An spruch der 

Klägerin sei auch nicht auf das Differenzkindergeld beschränkt, weil 

Deutschland wegen der Erwerbstätigkeit des Ehemannes vorrangig 

zuständig sei und daher kein bulgarischer Kindergeldanspruch bestehe. 



Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof wegen grundsätzlicher 

Bedeutung zugelassen. 

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer 

Zur Frage, ob eine monatlich stark schwankende Vergütung an den 

Gesellschafter-Geschäftsführer ohne vorherige schriftliche 

Vereinbarung eine verdeckte Gewinnausschüttung darstellt 

(Beschluss vom 17. Dezember 2020, Az. 9 V 3073/20 E) 

Körperschaftsteuer 

Ist die Zurechnung des negativen Einkommens des Jahres 2001 

einer Organgesellschaft, die ein 

Lebensversicherungsunternehmen betreibt, zur Organträgerin, die 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/9_V_3073_20_E_Beschluss_20201217.html


das sog. Blockwahlrecht (§ 34 Abs. 7 Satz 8 Nr. 2 Satz 2 KStG in der 

Fassung des Korb-II-Gesetzes) ausgeübt hat, ausgeschlossen und 

in welchem Umfang sind in solchen Fällen ausländische 

Quellensteuern der Organgesellschaft anzurechnen? (Urteil vom 9. 

Oktober 2020, Az. 10 K 2222/17 K, Rev. BFH I R 1/21) 

Gewerbesteuer 

Schließt die Vermietung von Grundbesitz durch eine GmbH an eine 

teilweise personenidentische GbR , die diesen zur Erzielung 

gewerblicher Einkünfte nutzt, die erweiterte Kürzung auch dann 

aus, wenn die GmbH-Gesellschafter nur zu insgesamt 0,9% an der 

GbR beteiligt sind? (Urteil vom 17. Dezember 2020, Az. 5 K 631/20 

G,F) 

Schenkungsteuer 

Ist bei einer neu gegründeten Holdinggesellschaft die 

Ausgangslohnsumme der nachgeordneten 

Beteiligungsgesellschaft vollständig oder zeitanteilig zu 

übernehmen, wenn sich der Ermittlungszeitraum auf nur einen Tag 

beschränkt? (Urteil vom 12.November 2020, Az. 3 K 3208/17 F) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/10_K_2222_17_K_Urteil_20201009.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_631_20_G_F_Urteil_20201217.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_631_20_G_F_Urteil_20201217.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/3_K_3208_17_F_Urteil_20201112.html


Umsatzsteuer 

Zum Nachweis der Voraussetzungen einer 

innergemeinschaftlichen Lieferung, wenn die 

Gelangensbestätigung fehlt (Urteil vom 15. Dezember 2020, Az. 5 K 

1805/20 U) 

Unter welchen Voraussetzungen führt der Verkauf von durch 

Schenkung erworbenen Toren, Zäunen und ähnlichen 

Gegenständen über eBay zu einer unternehmerischen Tätigkeit? 

(Urteil vom 26. November 2020, Az. 5 K 2113/18 U) 

Zur Geschäftsveräußerung im Ganzen eines Ausbildungsbetriebs 

für Jungpferde an die Ehefrau, die bereits zuvor Eigentümerin der 

betrieblich genutzten Räume und Anlagen war (Urteil vom 1. 

Dezember 2020, Az. 15 K 1494/18 U)   

Verfahrensrecht/Kindergeld 

Zur sachlichen Zuständigkeit für die Bearbeitung von Anträgen auf 

Stundung von Kindergeldrückforderungen (Urteil vom 3. Dezember 

2020, Az. 3 K 2344/20 AO) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_1805_20_U_Urteil_20201215.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_1805_20_U_Urteil_20201215.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_2113_18_U_Urteil_20201126.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/15_K_1494_18_U_Urteil_20201201.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/3_K_2344_20_AO_Urteil_20201203.html


Kindergeld  

Ist ein inländischer Anspruch für ein in Polen lebendes Kind nur 

dann ausgeschlossen, wenn dort tatsächlich kein Kindergeld zu 

gewähren ist? (Urteil vom 18. Juni 2020, Az. 10 K 2158/19 Kg, Rev. 

BFH III R 45/20)  

 

 

 

 

Höchstrichterlich 

bestätigt  
 

 

 

Aufwendungen für den äußeren Rahmen einer 

Veranstaltung sind nach § 37 b EStG pauschal zu 

versteuern  

Mit Urteil vom 7. Juli 2020 (Az. VI R 4/19) hat Bundesfinanzhof das Urteil 

des 15. Senats des Finanzgerichts Münster vom 27. November 2018 

(Az. 15 K 3383/17 L) bestätigt. Danach sind auch solche Aufwendungen, 

die den äußeren Rahmen einer Veranstaltung betreffen, in die 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/10_K_2158_19_Kg_Urteil_20200618.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/15_K_3383_17_L_Urteil_20181127.html


Bemessungsgrundlage der pauschalierten Einkommensteuer nach § 

37b EStG einzubeziehen.  

Die Klägerin veranstaltete eine Party, zu der sie sowohl eigene 

Arbeitnehmer, als auch ausgewählte Arbeitnehmer verbundener 

Unternehmen einlud, die sich zuvor um die Umsetzung des von ihr 

ausgegebenen Jahresmottos bemüht hatten. Eine Versteuerung der 

Zuwendungen nahm sie zunächst nicht vor. Im Rahmen einer 

Lohnsteueraußenprüfung stellte sie einen Antrag auf pauschalierte 

Versteuerung nach § 37b EStG, woraufhin das Finanzamt einen 

Nachforderungsbescheid erließ. In die Bemessungsgrundlage bezog es 

die Gesamtkosten der Veranstaltung ein. Demgegenüber war die 

Klägerin der Auffassung, dass die Aufwendungen für den äußeren 

Rahmen wie Anmietung der Veranstaltungshalle, Ausstattung, 

Dekoration, Technik, Garderobe, Bustransfer, Toilettencontainer und 

Werbemittel nicht einzubeziehen seien, weil sie keinen marktgängigen 

Wert darstellten. 

Das Finanzgericht Münster gab der Klage lediglich im Hinblick auf die 

Werbemittel statt. Alle anderen Aufwendungen für den äußeren Rahmen 

der Veranstaltung seien dagegen in die Bemessungsgrundlage der 

Pauschalierung nach § 37b EStG einzubeziehen. 



Dem hat sich der Bundesfinanzhof angeschlossen und die Revision der 

Klägerin zurückgewiesen. § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG enthalte eine 

eigenständige Bemessungsgrundlage für die Bewertung der 

Zuwendungen, die die Bewertung nach § 8 Abs. 2 EStG verdränge. 

Maßgeblich seien danach die Aufwendungen in Form der Einzelkosten. 

Die unterschiedliche Bewertung verstoße nicht gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz, weil der Steuerpflichtige ein Wahlrecht 

zur Anwendung der Pauschalierung und damit zur Bewertung der 

Zuwendungen habe. Der Gesetzeszweck der Arbeitserleichterung und 

der Steuervereinfachung würde verfehlt, wenn zwischen verschiedenen 

Arten von Aufwendungen differenziert werden müsste.  
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Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 



Redaktion: VRaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 

48145 Münster, Tel. 0251/3784-162, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: 

jan-hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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